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Treuhandkammer rebelliert 
gegen neues Treuhändergesetz
Ablehnung Am Montag hatte die Treuhandkammer Pressevertreter geladen, um kurz vor 
dem Landtag ihren Standpunkt zur Revision des Treuhändergesetzes darzulegen. 

VON HOLGER FRANKE

Das Unbehagen gegen die geplante 
Revision des Treuhändergesetzes 
war Ivo Elkuch, Peter Prast, Stephan 
Ochsner und Anton Wyss vonseiten 
der Treuhandkammer (THK) deut-
lich anzumerken, als sie – unter-
stützt von einem Kommunikations-
berater – den zwei Pressevertretern 
ihre Sicht der Dinge dazulegen ver-
suchten. Schnell wurde dabei deut-
lich, dass die Treuhandkammer und 
die Regierung in diesem Fall defini-
tiv nicht das Heu auf der gleichen 
Bühne haben. Zentrales Element der 
Revision ist die f lächendeckende 
Vorschreibung der Pflicht zur exter-
nen Revision für Treuhänder und 
Treuhandgesellschaften, verbunden 
mit der jährlichen Überprüfung ver-
schiedener Parameter durch den 
Wirtschaftsprüfer als neutrale Ins-
tanz. Zu diesen jährlich zu prüfen-
den Parametern gehören insbeson-
dere die Bereiche finanzielle Solidi-
tät, Unternehmensführung und -kon-
trolle, Risikomanagement, Doku-
mentation und Vermeidung von Inte-
ressenkonflikten sowie die Einhal-
tung des Verbots von Eigengeschäf-
ten. Wie die Vertreter der THK deut-
lich machten, trägt die Treuhand-
kammer diese Anpassungen bzw. 
diese Verschärfungen nicht nur mit, 
sondern hat sie selbst vorgeschlagen. 
Mit den Disziplinarorganen Untersu-

chungsperson und Standeskommis-
sion sowie dem Wirtschaftsprüfer 
als jährliche Prüfinstanz stehen der 
Treuhandkammer geeignete Institu-
tionen zur Durchsetzung zur Verfü-
gung. So amtet etwa seit 2019 Ste-
phan Ochsner als Untersuchungsper-
son, der grosse Erfahrung im ent-
sprechenden Bereich mitbringe. 

THK lehnt Verlagerung zur FMA ab
Der Standpunkt der THK: Die Ein-
haltung des Standesrechts im Auf-
trag der Standeskommission könne 
durch Wirtschaftsprüfer kontrolliert 
wird. Auf diese Weise könnte im Be-
reich des Standesrechts eine effizi-
ente und effektive Aufsicht sicherge-
stellt werden. Zudem liessen sich 
Kundenbeschwerden häufig nur 
durch einen intensiven persönli-
chen Kontakt lösen. Die Institutio-
nen der Treuhandkammer seien al-
lerdings besser geeignet als die der 
FMA. Die THK vertritt den Stand-
punkt, dass die Regierungsvorlage 
bei der Umsetzung der Vorgaben zu 
wenig Rücksicht darauf genommen 
habe, dass Risikomanagement und 
Vorkehrungen bei Interessenkon-
flikten zu den wichtigsten und zent-
ralsten Bereichen des Standesrechts 
zählen und nicht ohne Weiteres her-
ausgelöst werden könnten. Dabei sei 
zu bedenken, dass die überwiegen-
de Zahl der bisher behandelten Dis-
ziplinarfälle (von 2015 bis Ende 2019 

waren es 96 Fälle) regelmässig mit 
der Frage der Interessenkonflikte 
verbunden war. Solche Fälle könnte 
die Standeskommission künftig 
nicht mehr oder nicht mehr allein 
lösen. Zudem zeige ein Blick in die 
Standesrichtlinien, dass eine grosse 
Anzahl von Bestimmungen eng mit 
der Frage von Interessenkonflikten 
verknüpft sind. «Dies alles hätte im 
Ergebnis eine inakzeptable Aushöh-
lung des Standesrechts zur Folge. 
Würde die Regierungsvorlage umge-
setzt, verblieben der Standeskom-
mission nur noch so wenige Kompe-
tenzen, dass sich deren Aufrechter-
haltung nicht mehr rechtfertigen 
würde», liess die Treuhandkammer 
verlauten. Zudem wären bei einer 
solchen Lösung Kompetenzkonflikte 
und Doppelspurigkeiten vorpro-
grammiert. Schliesslich gelte es 
auch zu berücksichtigen, dass es im 
Gegensatz zu Banken und Vermö-
gensverwaltern in Bezug auf die 
Treuhandbranche, abgesehen vom 
SPG-Bereich, keine europäischen 
Vorgaben im Bereich von Risikoma-
nagement, Vorkehrungen bei Inter-
essenkonf likten oder Governance 
gibt und mit einer übermässigen in 
unternehmerische Entscheidungen 
eingreifenden behördlichen Auf-
sicht ungerechtfertigte Wettbe-
werbsnachteile drohen würden. Die 
Ausführungen der Regierung zur 
«nicht wahrnehmbaren Effektivität» 

der Standeskommission seien nicht 
nachvollziehbar. Insbesondere hat 
die THK grosse Zweifel, ob man bes-
ser dastünde, wenn unter den bishe-
rigen Gegebenheiten die FMA zu-
ständig gewesen wäre. Noch vermes-
sener wäre es, davon auszugehen, 
dass dann irgendein Fall mit hoher 
krimineller Energie hätte verhindert 
werden können. 

Diskussion im Landtag absehbar
Allzu viel Porzellan wollte die Treu-
handkammer am Montag aber nicht 
zerschlagen. So betonten die Verant-
wortlichen mehrfach, dass man mit 
90 Prozent der Vorschläge in der Re-
gierungsvorlage durchaus einver-
standen wäre. Aber die Vorschläge 
zur Vermeidung von Interessenkon-
flikten und zum Risikomanagement 
werden abgelehnt. Auch einige Aus-
sagen im Bericht und Antrag der Re-
gierung stossen den Treuhändern 
sauer auf, wie beispielsweise die Be-
hauptung, dass die geplante Stär-

kung der Aufsicht über die Treuhän-
der insbesondere für die anstehende 
Länderprüfung Liechtensteins wich-
tig sei und sich «entsprechend posi-
tiv auswirken» werde. Auch die Aus-
sage von Regierungschef Adrian 
Hasler, dass der Treuhandsektor 
«als einziger Player des Finanzplat-
zes eine Blackbox» sei, kam nicht 
gut an. Eindrücklich hatte seinerzeit 
auch Thomas Lageder versucht, die 
Revision zu rechtfertigen, als er 
fragte: «Soll der Schiedsrichter von 
einer Mannschaft kommen, die auf 
dem Platz steht oder eine neutrale 
Person sein?» Auch diese Zusam-
menfassung ist aus Sicht der Treu-
handkammer nicht zutreffend. So 
oder so: Am heutigen Mittwoch oder 
am Donnerstag wird sich der Land-
tag in zweiter Lesung mit der Abän-
derung des Treuhändergesetzes be-
fassen. Emotionale Diskussionen 
sind zu erwarten, wie sehr wahr-
scheinlich auch der eine oder ande-
re Abänderungsantrag. 

Ivo Elkuch, Peter Prast, Stephan Ochsner und Anton Wyss (v. l.) informierten am 
Montag über den Standpunkt der Treuhandkammer. (Foto: Paul Trummer)

Gleich drei Volksabstimmungen 
zeichnen sich im März-Landtag ab
Parlament «HalbeHalbe», 
die doppelte Staatsbürger-
schaft ohne Verzicht sowie 
die Abschaffung des Grund-
mandatserfordernisses bei 
Gemeindewahlen: Bei gleich 
drei Traktanden des März-
Landtags zeichnen sich 
Volksabstimmungen ab.

VON HANNES MATT

Die FBP hatte in Sachen dop-
pelte Staatsbürgerschaft 
bereits früher den Wunsch 
geäussert, dass das Volk 

bei einem Ja des Landtags das letz-
te Wort haben sollte. Es ist wahr-
scheinlich, dass die Abgeordneten 
dem sogenannten «Verzicht auf den 
Verzicht» schlussendlich mehrheit-
lich zustimmen werden. So sollen 
EWR-Bürger und Schweizer künftig 
nicht mehr auf ihre bisherige Staats-
bürgerschaft verzichten müssen, 
wenn sie sich in Liechtenstein ein-
bürgern lassen wollen. Damit würde 
Liechtenstein theoretisch Bürgern 
aus 31 Ländern die doppelte Staats-
bürgerschaft bei einer Einbürgerung 
ermöglichen. Das ist allerdings nur 
möglich, wenn dies auch der jeweils 
andere Staat zulässt. So werden sich 
Österreicher aufgrund der Rechts-
lage in ihrem Heimatland weiterhin 
für den einen oder anderen Pass 
entscheiden müssen. Auch Deutsche 
müssten ihren bisherigen Pass im 
Regelfall aufgeben. 
Ein Punkt könnte an der zweiten Le-
sung im Hohen Haus allerdings noch 
Thema werden: Anders als von eini-
gen Abgeordneten gewünscht, will 
die Regierung bei einer Abschaffung 
des Verzichts die sprachlichen Hür-
den nicht erhöhen. Für die gesell-
schaftliche Integration sei das bis-
her verlangte Level B1 angemessen 
und ausreichend, so deren Argu-
mentation – eine Anhebung des 
Sprachniveaus auf B2 unverhältnis-
mässig und nicht notwendig.

Weiter wird sich der Landtag in die-
ser Woche mit der Verfassungsinitia-
tive «HalbeHalbe» beschäftigen. Die 
Initianten wollen den Artikel 31, wo-
nach Frauen und Männer gleichbe-
rechtigt sind, um einen Satz ergän-
zen: «Die ausgewogene Vertretung 
von Frauen und Männern in politi-
schen Gremien wird gefördert.» Da-
mit soll die Chancengleichheit ver-
bessert werden. Weil es sich um eine 
Verfassungsänderung handelt, müss-
te der Landtag entweder einstimmig 
grünes Licht geben oder sich zumin-
dest in zwei aufeinanderfolgenden 
Landtagssitzungen mit einer Drei-
viertelmehrheit für die Initiative aus-
sprechen (19 Jastimmen bei 25 Abge-
ordneten). Trifft dies nicht zu, was 
sehr wahrscheinlich scheint, wird ei-
ne Volksabstimmung fällig.

«Quasi-Sperrklausel» soll weg
Die Stimmbürger Liechtensteins 
werden wohl auch bei der Abschaf-
fung des Grundmandatserfordernis-
ses bei den Gemeindewahlen das 
letzte Wort haben. So sind Parteien, 

die bei den Gemeindewahlen kein 
Grundmandat erreichen, heute von 
der Verteilung der Restmandate aus-
geschlossen, eine «Quasi-Sperrklau-
sel». In erster Lesung hat die grosse 
Mehrheit des Landtags die Ände-
rung als Stärkung der Demokratie 
interpretiert und mehrheitlich zuge-
stimmt. Schon bei der Überweisung 
der Motion der Freien Liste hatten 
die Unabhängigen eine Volksabstim-
mung angekündigt. Da dürfte der 
Landtag nichts dagegen haben, 
schliesslich könnte die Abstimmung 
mit einer der vorher genannten ver-
bunden werden und so keinen gros-
sen Mehraufwand verursachen.

Vorschläge zur AHV gefragt
Auf der Traktandenliste der März-
Session findet sich neben der Abän-
derung des Treuhändergesetzes (sie-
he unten) oder des NF-Postulats zur 
Direktwahl der Regierung auch die 
Kenntnisnahme des versicherungs-
technischen Gutachtens für die 
AHV. Dieses hat festgestellt, dass 
Massnahmen zur langfristigen Si-

cherung der AHV-Reserven nötig 
werden. Eine Entscheidung fällt die-
se Woche aber noch nicht. Die Dis-
kussion ist jedoch ein Gradmesser, 
welche Sicherungsmassnahmen als 
mehrheitsfähig angesehen und von 
der Regierung bis zum Herbst prä-
sentiert werden. Einen Vorschlag 
hat die FBP bereits eingebracht. So 
denkt die «schwarze» Fraktion hö-
here Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merbeiträge an, die mit einer Erhö-
hung des OKP-Staatsbeitrags (sin-
kenden Krankenkassenprämien) 
kompensiert werden sollen – eine 
Lösung ohne Erhöhung des Renten-
alters, ohne Mehrbelastung der 
Liechtensteiner Arbeitnehmer und 
-geber sowie ohne stärkeren Export 
von Steuergeldern ins Ausland, der 
mit der Erhöhung des AHV-Staats-
beitrags einhergehen würde. 
Zu guter Letzt möchte die FBP das 
Thema Coronavirus im Landtag dis-
kutiert wissen. Sie wird deshalb ei-
nen Antrag auf ein Zusatztrak-
tandum stellen, wie sie bereits ver-
gangenen Woche mitteilt hat.

Von heute bis Freitag triff t sich der Landtag zur März-Session. (Archivfoto: Michael Zanghellini)

Klimaverträglichkeitstest

Liechtenstein lässt 
extern verwaltetes 
Vermögen prüfen

VADUZ Die Regierung hat in ihrer Sit-
zung vom 3. März beschlossen, dass 
das Land Liechtenstein an den koor-
dinierten Klimaverträglichkeitstests 
(PACTA 2020) teilnimmt und das ex-
tern verwaltete Vermögen des Lan-
des prüfen lässt. Wie das Ministeri-
um für Präsidiales und Finanzen 
(MPF) am Dienstag weiter mitteilte, 
haben die liechtensteinischen Ban-
ken, Vermögensverwalter, Pensions-
kassen und Versicherungen ebenfalls 
die Möglichkeit, ihre Finanzanlagen 
im Rahmen von PACTA 2020 auf ihre 
Klimaverträglichkeit zu überprüfen. 
Die Koordination für liechtensteini-
sche Finanzinstitute erfolge über das 
MPF. Hintergrund: Im Jahr 2017 ha-
ben das Bundesamt für Umwelt (BA-
FU) und das Staatssekretariat für in-
ternationale Finanzfragen (SIF) in 
der Schweiz erstmals Pilottests zur 
Analyse der Klimaverträglichkeit von 
Finanzportfolien initiiert. Im Jahr 
2020 wird ein weiterer, international 
koordinierter Klimaverträglichkeits-
test unter dem Titel «PACTA 2020» 
durchgeführt, für Pensionskassen, 
Versicherungen und neu auch für 
Vermögensverwalter und Banken 
(PACTA steht für Paris Agreement Ca-
pital Transition Assessment). Wie es 
in der Mitteilung weiter heisst, sollen 
durch die Anwendung des Klimaver-
träglichkeitstests Finanzinstitute ei-
ne Standortbestimmung erhalten, in-
wieweit ihre Produktangebote und 
Investitionen einem klimaverträgli-
chen Zielpfad entsprechen. Eine Ana-
lyse sei für globale Aktien und Unter-
nehmensobligationen möglich. Auch 
qualitative Aspekte wie der Dialog 
von Investoren mit Firmen (Engage-
ment) können mitberücksichtigt wer-
den. Die Teilnehmenden würden zu-
dem eine Vergleichsmöglichkeit mit 
weiteren Teilnehmenden erhalten. 
Eine Teilnahme erfolgt den Angaben 
zufolge anonym, ist freiwillig und 
kostenlos. Aus Sicht des MPF stelle 
PACTA 2020 für die Teilnehmer eine 
sehr gute Gelegenheit dar, kostenlos 
und mit geringem Aufwand wertvol-
le Erkenntnisse hinsichtlich der Kli-
maverträglichkeit der Finanzanlagen 
zu erhalten.  (red/ikr)


